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Verhandlungsschrift 
 

Gremium: Gemeinderat, öffentliche Sitzung 

Sitzungstermin: Mittwoch, den 29.06.2022 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 21:08 Uhr 

Ort, Raum: Puchenau, Seniorentreff, Wilheringerstraße 2 

 

Anwesende: 
 

Bürgermeister 
  Friedrich Geyrhofer, MBA ÖVP   

Vizebürgermeister 
  Lukas Fellinger ÖVP   

Mitglieder 
  Sabine Schodits ÖVP   

  Andreas Falkner ÖVP   

  DI Ingrid Domenig-Meisinger ÖVP   

  Mag. Nikolaus Thaller ÖVP   

  Robert Scheuba ÖVP   

  Ing. Mag. Josef Grubmüller ÖVP   

  DI (FH) Sebastian Auböck, MBA ÖVP   

  Florian Tischler GRÜNE   

  Verena Haselsteiner-Köteles, Msc, Bsc GRÜNE   

  Reinhold Degenfellner GRÜNE   

  DI Robert Pollak GRÜNE   

  Daniela Degenfellner GRÜNE   

  Mag. Günter Gaisbauer GRÜNE   

  Mag. M.Beverley Allen-Stingeder, BEd SPÖ   

  DI Dr. Florian Zwettler SPÖ   

  Andrea Mahringer SPÖ   
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  Njegos Mandic SPÖ   

  Johann Zwittlinger FPÖ   

  Mag. Stefan Lang, LL.M. FPÖ   

  Ing. Mag. Dr. Georg Weichhart NEOS   

Ersatzmitglieder 
  DI Johann Felber ÖVP Vertretung für Herrn Johannes Fölser 

  DI Dr. Birgit Gahleitner ÖVP Vertretung für Herrn Franz Mayr 

  Johannes Puchhammer, BA SPÖ Vertretung für Frau Anna Zwettler 

Weitere Anwesende 
  Mag. Daniel Schnötzinger     

 
 

Abwesende: 
 
 
 
Schriftführer(in):  Alexandra Oberleitner 
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Der Vorsitzende eröffnet um 19 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde; 
b) die Zustellung 
- laut den vorliegenden Zustellnachweisen gemäß dem nach § 45 (1) OÖ. GemO 1990 erstellten 

Sitzungsplan und mittels rechtzeitiger Verständigung mit dem Inhalt der Tagesordnung (ohne 
RSb-Zustellung) erfolgte 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 30.03.2022 während der Sitzung noch auf-

liegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen einge-
bracht werden können. 

 
Zur FRAGESTUNDE gibt es keine Wortmeldungen. 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung wird folgender Dringlichkeitsantrag eingebracht: 
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Der Bürgermeister verliest den Dringlichkeitsantrag und lässt in der Folge über die Dringlichkeit ab-
stimmen. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
Der Dringlichkeitsantrag ist somit angenommen und wird als TOP 13 behandelt.  

Tagesordnung: 
 
 

1.  Nachwahlen 

2.  Kündigung bzw. vorzeitige Tilgung Darlehen Kanal BA07+BA08 und Darlehen Kanal 
BA09; Beratung und Beschlussfassung 

3.  Gemeindekindergarten Puchenau - Änderung der Tarifordnung; Beratung und Be-
schlussfassung 

4.  Bericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Puchenau vom 17.05.2022 - Bera-
tung und Beschlussfassung 

5.  Errichtung einer zusätzlichen Krabbelstube aufgrund der Bedarfsprüfung durch die 
Bildungsdirektion OÖ; Beratung und Beschlussfassung 

6.  Kommunale Klimastrategie "Paris wir kommen"; Beratung und Beschlussfassung 

7.  Zivilschutz - SMS, Abschluss eines Nutzungsvertrages; Beratung und Beschluss-
fassung 

8.  Erweiterung der Semesterticketförderung um das Klimaticket; Beratung und Be-
schlussfassung 

9.  Grundsatzvereinbarung über die Errichtung einer Glasfaserinfrastruktur im Ge-
meindegebiet von Puchenau; Beratung und Beschlussfassung 

10.  Ergänzung des Grünschnittübereinkommens entlang eines Teilabschnittes der 
Radhauptroute Linz - Puchenau; Beratung und Beschlussfassung 

11.  FLWP Änderung Nr. 6.3 flächengleicher Tausch Sternhaus Nr. 1 Kunisch - Beratung 
und Beschlussfassung 

12.  Einleitungsbeschluss Änderung Bebauungspläne 5.8 „Gartenstadt 1“, 8.8 „Garten-
stadt 2-West“, 8.9 „Gartenstadt 2-Mitte“ und 8.10 „Gartenstadt 2-Ost“; Beratung 
und Beschlussfassung 

13.  Dringlichkeitsantrag: Skatepark Puchenau; Antragstellung für eine EU-Leader För-
derung - Beratung und Beschlussfassung 

14.  Allfälliges 

 
 

1. Nachwahlen 

 
 
Vorsitzender, Berichterstatter: Geyrhofer 
Antragsteller: Fellinger 
 
Aufgrund des Mandatsverzichtes (inkl. Ersatzmitgliedschaft) von Herrn Michael Haselsteiner-Köte-
les sind Nachwahlen seitens der GRÜNEN-Fraktion erforderlich. 
 
Gemäß § 33 (1) OÖ GemO sind die Bestimmungen über die Wahl der Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes sinngemäß anzuwenden, sofern der Gemeinderat nicht einstimmig einen anderen 
Wahlvorgang beschließt.  
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Gemäß § 52 OÖ GemO sind Wahlen grundsätzlich geheim durchzuführen, es sei denn, der Ge-
meinderat beschließt einstimmig eine andere Art der Abstimmung. 
 
Vbgm. Fellinger stellt den Antrag, die Wahlen offen mittels Handerheben durchzuführen. 
 
Der Bürgermeister lässt den gesamten Gemeinderat über den Antrag abstimmen. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
Nachwahl GRÜNE-Fraktion: 
 
Von der GRÜNEN-Fraktion liegt ein gültiger Wahlvorschlag vor. 
Es handelt sich um eine Fraktionswahl der GRÜNEN. 
 
 
Ausschuss für örtl. Raumplanung und Bauwesen 
 
Mitglied:  Günter Gaisbauer  (bisher Michael Haselsteiner-Köteles) 
 
Ersatzmitglied: Robert Pollak   (bisher Günter Gaisbauer) 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
Ausschuss für Schule und Kindergarten 
 
Ersatzmitglied: Reinhold Degenfellner (bisher Michael Haselsteiner-Köteles) 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
Jagdausschuss: 
 
Ersatzmitglied: Reinhold Degenfellner (bisher Michael Haselsteiner-Köteles) 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen  
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2. Kündigung bzw. vorzeitige Tilgung Darlehen Kanal BA07+BA08 und Darlehen 
Kanal BA09; Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
 
Im Prüfungsbericht der BH Urfahr-Umgebung über die Einschau in die Gebarung ist auf Seite 20 
unter dem Punkt „Rücklagen“ angemerkt, dass aufgrund der Höhe der zweckgebundenen Zah-
lungsmittelreserven und im Hinblick auf den eingeschränkten Spielraum in der operativen Geba-
rung empfohlen wird, rund ¼ der Reserven zur vorzeitigen Darlehenstilgung zu verwenden.  
Laut Prüfungsbericht verfügte die Gemeinde Ende 2020 über Rücklagen von rd.2,4 Mio.Euro, wo-
bei der Großteil dieser Reserven aus Überschüssen aus den Gebührenhaushalten besteht. Mit 
Jahresende 2021 haben sich bereits Rücklagen in Höhe von rd.3,06 Mio.Euro angehäuft. 
 
Anzumerken ist jedoch, dass sich diese Rücklagen nicht in einer Zahlungsmittelreserve (Sparbuch 
oä.) befinden, sondern im Girokonto der Gemeinde stecken. Wären die Rücklagen mit einer Zah-
lungsmittelreserve hinterlegt, wäre das Girokonto mit Jahresende 2021 mit einem negativen Betrag 
von rd.1,34 Euro belastet gewesen und wären dann für die Inanspruchnahme des Kassenkredites 
Sollzinsen angefallen. 
 
Zur vorzeitigen Tilgung kommen lediglich zwei Darlehen der Raiffeisenlandesbank OÖ in Frage, 
und zwar das Darlehen für den Kanal BA07+BA08 und das Darlehen für den Kanal BA09.  
 
Das Darlehen für den Kanal BA06 bei der Kommunalkredit ist laut Vertrag nicht kündbar und kann 
auch nicht vorzeitig getilgt werden. Alle anderen Darlehen im Kanal- und Wasserbereich wurden 
umgeschuldet, haben einen sehr niedrigen Fix-Zinssatz und weisen einen noch zu hohen Rück-
stand auf. Daher wäre hier eine vorzeitige Tilgung nicht sinnvoll. 
 
Beide oa. Darlehen der RLB haben eine 6-monatige Kündigungsfrist. Die Darlehen werden mit 
31.12.2022 folgende Rückstände aufweisen: 
 
Darlehen Kanal BA07+BA08           € 348.626,08 
Darlehen Kanal BA09                      € 186.690,01 
Gesamt:                                           € 535.316,09 
 
Bis zum 30.06.2022 müssten die Kündigungsschreiben erfolgen, damit die Tilgung der angeführten 
Restschuld per Jahresende erfolgen kann.  
 
Mit dieser Tilgung würde erstens der Empfehlung des Prüfungsberichtes der BH UU gefolgt und 
zweitens würden die Betriebsüberschüsse aus dem Kanalbetrieb zweckgebunden für eine Sonder-
tilgung verwendet. Damit wäre auch der Forderung der Aufsichtsbehörde Rechnung getragen, 
dass bei einer Kostendeckung zwischen 100 % und 200 % ein sogenannter „innerer Zusammen-
hang“ nachzuweisen ist und die Betriebsüberschüsse zweckgebunden verwendet werden. 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 und aufgrund der Beratungen im Gemeindevorstand vom 
13.06.2022 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat wolle zustimmen, die Darlehen der Raiffe-
isenlandesbank OÖ für den Kanal BA07+ BA08 bzw. für den Kanal BA09 unter Einhaltung 
der 6-monatigen Kündigungsfrist mit 31.12.2022 zu kündigen und die aushaftende Darle-
hensschuld von insgesamt € 535.316,09 zu tilgen.“ 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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3. Gemeindekindergarten Puchenau - Änderung der Tarifordnung; Beratung und 
Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzende: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
 
Im Ausschuss für Schule und Kindergarten wurde in der Sitzung vom 07.04.2022 aufgrund des 
Prüfberichtes der BH UU über die Gebarung der Gemeinde Puchenau vorgeschlagen, den monat-
lichen Kostenbeitrag für die Begleitperson beim Kindergartentransport von derzeit € 15,-- auf € 17,-
- ab 1.9.2022 zu erhöhen.  
Dazu ist eine Änderung der Tarifordnung für den Kindergarten der Gemeinde Puchenau nötig.  
 
Wenn es zur oben beschriebenen Änderung kommt, ist es zweckmäßig, die Indexerhöhung, die ab 
dem Arbeitsjahr 2022/2023 wirksam wird, auch in die Tarifordnung einzubauen. Für die aus-
schließliche Indexanpassung ist eine Änderung der Tarifordnung nicht notwendig, weil im § 10 der 
Tarifordnung eine entsprechende Regelung enthalten ist.  
 
Mit Schreiben der Bildungsdirektion des Amtes der OÖ. Landesregierung vom 24.3.2022 wurde 
die Gemeinde über eine Indexanpassung ab dem Arbeitsjahr 2022/2023 betreffend Kostenbeiträge 
in Kinderbetreuungseinrichtungen informiert.  
 
Aufgrund dieser Vorgaben ergeben sich nachfolgende Änderungen: 
 
§ 3 Mindestbeitrag: 
Der monatliche Mindestbeitrag für Kinder 
unter 3 Jahren  € 53,-- bisher € 52,-- 
über 3 Jahren  € 46,-- bisher € 45,-- 
für den Nachmittagstarif € 46,-- bisher € 45,--, der sich bei Inanspruchnahme des Drei-Tages-Ta-
rifs auf 70% ( € 32,20 bisher € 31,50), und bei Inanspruchnahme des Zwei- Tages- Tarifs auf 50% 
(€ 23,-- bisher € 22,50) des Mindestbeitrags reduziert.  
 
§ 4 Höchstbeitrag: 
Der monatliche Höchstbeitrag für Kinder 
unter 3 Jahren für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden € 194,-- bisher 189,--, für 
darüber hinausgehende Inanspruchnahme € 257,-- bisher € 250,-- 
über drei Jahren für die Betreuungszeit von maximal 25 Wochenstunden € 120,-- bisher 117,--, für 
darüber hinausgehende Inanspruchnahme € 158,-- bisher 154,-- 
für Kinder nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung ab 13.00 
Uhr (Nachmittagstarif) € 119,-- bisher 116,-- 
 
Der monatliche Gastbeitrag für den Besuch gemeindefremder Kinder einer Puchenauer Kinderbe-
treuungseinrichtung beträgt derzeit: 

1. Für Kinder unter 3 Jahren € 291,-- bisher € 283,-- pro Monat 
2. Für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt € 120,-- bisher 117,-- pro Monat 
3. Für Schul- bzw. Hortkinder € 60,-- bisher 58,-- pro Monat 

 
Materialbeiträge werden bei einem Besuch bis 13.00 Uhr von 84,-- auf 86,-- und bei einem ganztä-
gigen Besuch von 96,-- auf 98,-- angehoben. 
 
 
Alle weiteren Bestimmungen der Tarifordnung bleiben unverändert aufrecht.  
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„Gemäß § 43 der OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss 
Schule und Kindergarten vom 07.04.2022, sowie im Gemeindevorstand vom 13.06.2022 den 
Antrag, der Gemeinderat wolle nachstehende Tarifordnung für den Kindergarten der Ge-
meinde Puchenau gültig ab 01.09.2022 beschließen: 

Tarifordnung für den Kindergarten der Gemeinde PUCHENAU gültig ab 1.9.2022 
(entsprechend § 15 Oö. Elternbeitragsverordnung 2018 und Beschluss des Gemeinderates vom 

29.06.2022) 
 

Präambel 
 
Der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung ist für Kinder 
- vor dem vollendeten 30. Lebensmonat, 
- nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung ab 13.00 Uhr (Nachmit-

tagstarif), 
- ab dem Schuleintritt, 
- die über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügen, 
beitragspflichtig. 
 

§ 1 
Bewertung des Einkommens 

 
(1) Der von den Eltern für Leistungen der Kinderbetreuungseinrichtung zu erbringende Kostenbeitrag bemisst 

sich nach der Höhe des Familieneinkommens pro Monat. Das Familieneinkommen setzt sich aus allen 
Einkünften der im selben Haushalt mit dem betreffenden Kind lebenden Eltern im Sinn des § 2 Abs. 1 Z. 
9 Oö. Kinderbetreuungsgesetz und deren Ehegattinnen und Ehegatten, Lebensgefährtinnen und Lebens-
gefährten oder eingetragenen Partnerinnen und Partnern und allfälligen Einkünften des Kindes (z.B. Wai-
senrente) zusammen. 

(2) Für die Berechnungen des Bruttoeinkommens gemäß § 2 Abs. 3 Oö. Elternbeitragsverordnung 2018 sind 
die Einkünfte eines Jahres (z. B. bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit durch einen Jahreslohnzet-
tel) nachzuweisen. 

(3) Die gemäß § 2 der zitierten Verordnung ermittelte Berechnungsgrundlage bildet die Grundlage für die 
Berechnung des Elternbeitrages für das jeweilige Arbeitsjahr. Veränderungen der Einkommenssituation 
während des Arbeitsjahres sind dem Rechtsträger unverzüglich bekannt zu geben und finden jeweils im 
darauf folgenden Monat Berücksichtigung. 

(4) Weisen die Eltern ihr Familieneinkommen nicht jedes Jahr mit Beginn des neuen Arbeitsjahres mit 15.9. 
bzw. bei unterjährigem Eintritt mit Beginn des Folgemonats nach, ist der Höchstbeitrag zu leisten. 

 
§ 2  

Elternbeitrag 
 
(1) Eltern oder Erziehungsberechtigte haben einen monatlichen Kostenbeitrag (Elternbeitrag) für ihr Kind 

- vor dem vollendeten 30. Lebensmonat bzw.  
- nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung ab 13.00 Uhr (Nach-

mittagstarif), 
- das über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügt, 
zu leisten. 

(2) Mit dem Elternbeitrag sind alle Leistungen der Kinderbetreuungseinrichtung abgedeckt, ausgenommen 
- eine allenfalls verabreichte Verpflegung, 
- ein möglicher Kostenbeitrag für die Begleitperson beim Transport zur bzw. von der Kinderbetreuungs-

einrichtung und 
- angemessene Materialbeiträge (Werkbeiträge) oder Veranstaltungsbeiträge gemäß § 13 Oö. Eltern-

beitragsverordnung 2018. 
(3) Für den verpflichtenden Kindergartenbesuch im Ausmaß von 20 Stunden gemäß § 3a Abs. 1 und 4 Oö. 

Kinderbetreuungsgesetz wird kein Elternbeitrag eingehoben. 
(4) Der Elternbeitrag wird für 11 geöffnete Monate berechnet und versteht sich inklusive jeweils geltender 

Umsatzsteuer.  
(5) Der Elternbeitrag wird mittels Bankeinzug 11-mal pro Jahr eingehoben. Es erfolgt keine Aliquotierung für 

kindergartenfreie Tage (z.B. Ferien). 
(6) Ist ein Kind mehr als 2 Wochen pro Monat durchgehend wegen Erkrankung am Besuch der Kinderbetreu-

ungseinrichtung verhindert, so wird der Elternbeitrag für diesen Monat zur Hälfte ermäßigt nachgesehen. 
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§ 3 
Mindestbeitrag 

 
(1) Der monatliche Mindestbeitrag beträgt: 

1. für Kinder unter drei Jahren 53,-- Euro, 
2. für Kinder über drei Jahren 46,-- Euro und 
3.  für den Nachmittagstarif 46,-- Euro, der sich bei Inanspruchnahme des Drei-Tages-Tarifs auf 70 % (€ 

32,20) und bei Inanspruchnahme des Zwei-Tages-Tarifs auf 50 % (€ 23,--) des Mindestbeitrags redu-
ziert.  

(2) Auf Antrag kann der Mindestbeitrag gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 aus besonders berücksichtigungswürdigen 
sozialen Umständen und der Mindestbeitrag gemäß Abs. 1 Z 3 aus besonders berücksichtigungswürdigen 
sozialen Umständen sowie unter Bedachtnahme auf die Öffnungszeiten nach 13.00 Uhr ermäßigt oder 
zur Gänze nachgesehen werden. Dabei ist auf die Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse 
der Eltern Bedacht zu nehmen. 

 
§ 4 

Höchstbeitrag 
 
(1) Der monatliche Höchstbeitrag, der maximal kostendeckend sein darf, beträgt  

1. für Kinder unter drei Jahren für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden 194.-- Euro, für 
darüber hinausgehende Inanspruchnahme 257,-- Euro  

2 für Kinder über drei Jahren für die Betreuungszeit von maximal 25 Wochenstunden 120,-- Euro, für 
darüber hinausgehende Inanspruchnahme 158,-- Euro   

3. für Kinder nach dem vollendeten 30. Lebensmonat bis zum Schuleintritt für die Betreuung ab 13.00 Uhr 
(Nachmittagstarif) 119,-- Euro. 

 
§ 5 

Geschwisterabschlag 
 
Besuchen mehrere Kinder einer Familie beitragspflichtig eine Kinderbetreuungseinrichtung, ist für das zweite 
Kind und jedes weitere Kind in einer Kinderbetreuungseinrichtung ein Abschlag von 20 %  festgesetzt. 
 

§ 6 
Berechnung des Elternbeitrages für Kinder unter 3 Jahren 

 
(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuungseinrichtung beträgt von der 

Berechnungsgrundlage für Kinder bis zur Vollendung des 30. Lebensmonats und für Kinder unter 3 Jah-
ren, die über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügen, 
1. 3,6 % für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden, oder  
2. 4,8 % für darüberhinausgehende Inanspruchnahme,  

(2) Der Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuungseinrichtung beträgt von der Berech-
nungsgrundlage für Kinder nach Vollendung des 30. Lebensmonats bis zur Vollendung des 3. Lebensjah-
res 3 % für die Betreuung ab 13.00 Uhr (Nachmittagstarif).  

(3) Für den Nachmittagsbesuch der Kinderbetreuungseinrichtung an weniger als fünf Tagen wird ein Tarif 
- für drei Tage festgesetzt, der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt, und  
- für zwei Tage festgesetzt, der 50 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt. 

 
 

§ 7 
Berechnung des Elternbeitrages für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt 

 
(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuungseinrichtung beträgt von 

der Berechnungsgrundlage für Kinder über 3 Jahren, die keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich 
haben 

1. 3 % für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden, oder  
2. 4 % für darüberhinausgehende Inanspruchnahme,  
(2) Der monatliche Elternbeitrag beträgt für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt 3 % von der Be-

rechnungsgrundlage für die Betreuung ab 13.00 Uhr (Nachmittagstarif). 
(3) Für den Nachmittagsbesuch der Kinderbetreuungseinrichtung an weniger als fünf Tagen wird ein Tarif 
- für drei Tage festgesetzt, der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt, und  
- für zwei Tage festgesetzt, der 50 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt. 
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§ 8 

Angemessener Kostenbeitrag bei nicht regelmäßigem Besuch 
 
(1) Erfolgt ein beitragsfreier Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung gemäß § 3 Abs. 3a Oö. Kinderbetreu-

ungsgesetz ohne Rechtfertigungsgrund nicht regelmäßig entsprechend der Anmeldung, wird ein Kosten-
beitrag einschließlich eines allfälligen Nachmittagstarifs in der Höhe von 100,-- Euro eingehoben. 

(2) Der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung ist jedenfalls dann nicht regelmäßig, wenn die vereinbarte 
monatliche Besuchszeit um mehr als 20 % unterschritten wird. Ein Rechtfertigungsgrund für eine Unter-
schreitung der monatlichen Besuchszeit liegt jedenfalls vor bei 
1. Erkrankung des Kindes oder der Eltern, 
2. außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Todesfall in der Familie) oder 
3. urlaubsbedingter Abwesenheit von höchstens fünf Wochen pro Arbeitsjahr. 

(3) Die Eltern haben die Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung von jeder Verhinderung unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

(4) Für den verpflichtenden Kindergartenbesuch gemäß § 3a Oö. Kinderbetreuungsgesetz darf kein Kosten-
beitrag eingehoben werden. 
 

§ 9 
Materialbeiträge (Werkbeiträge) und Veranstaltungsbeiträge 

 
(1) Für Werkarbeiten werden Materialbeiträge (Werkbeiträge) in der Höhe von 86,-- Euro bei Besuch bis 13 

Uhr und € 98,-- bei ganztägigem Besuch pro Arbeitsjahr einmal jährlich im November eingehoben. Bei 
Eintritt während des Kindergartenjahres wird die Summe auf die verbleibenden Monate des Arbeitsjahres 
aliquotiert. Bei sozialer Notwendigkeit kann der Materialbeitrag aufgeteilt auf zweimal jährlich eingehoben 
werden, wobei die Beurteilung der Notwendigkeit im Ermessen der Kindergartenleitung liegt. 

(2) Für den Besuch von Veranstaltungen werden nach Bedarf angemessene Veranstaltungsbeiträge vor der 
geplanten Veranstaltung eingehoben, wenn das Kind zum Besuch der Veranstaltung angemeldet ist. 

(3) Der Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Materialbeiträge (Werkbeiträge) und Veran-
staltungsbeiträge kann jährlich ab 1. Juli bis zum Schluss des Kindergartenjahres von den Eltern in der 
Kinderbetreuungseinrichtung eingesehen werden. 
 
 

§ 10 
Indexanpassung 

 
Der Mindestbeitrag nach § 3, der Höchstbeitrag gemäß § 4 und der Materialbeitrag gemäß § 9 sind indexge-
sichert. Die Indexanpassung gemäß § 7 Oö. Elternbeitragsverordnung 2018 erfolgt jeweils zu Beginn des 
neuen Arbeitsjahres, erstmals zu Beginn des Arbeitsjahres 2019/2020. 

 
 

§ 11 
Sonstige Beiträge 

 
(1) Für die Mittagsverpflegung wird ein Kostenbeitrag gemäß Betriebsordnung der Schulküche Puchenau pro 

Essensportion verrechnet. 
(2) Für die Begleitpersonen beim Kindergartentransport wird ein monatlicher Kostenbeitrag in Höhe von 

17,-- Euro vorgeschrieben. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Tarifordnung tritt mit 1.9.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Tarifordnung für den Kindergarten der Ge-
meinde Puchenau gültig ab 1.1.2020 außer Kraft. 
 
 
Gastbeiträge – GR-Beschluss vom 29.6.2011 
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Gemäß § 14 OÖ. Elternbeitragsverordnung ist von der Hauptwohnsitzgemeinde ein angemessener, nachvoll-
ziehbarer Gastbeitrag zu entrichten, sofern in der Hauptwohnsitzgemeinde kein entsprechendes bedarfsge-
rechtes Angebot zur Verfügung steht oder die familiäre Situation des betreffenden Kindes oder das Kindeswohl 
den Besuch einer gemeindefremden Kinderbetreuungseinrichtung erfordern. 
 
 
Der monatliche Gastbeitrag für den Besuch gemeindefremder Kinder einer Puchenauer Kinderbetreuungsein-
richtung beträgt derzeit: 
 

1. Für Kinder unter 3 Jahren € 291,-- pro Monat 
2. Für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt € 120,-- pro Monat 
3. Für Schul- bzw. Hortkinder € 60,-- pro Monat. 

 
Der Gastbeitrag wird 11 Mal pro Jahr vorgeschrieben und ist gem. § 10 dieser Verordnung indexgesichert.“ 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Friedrich Geyrhofer, MBA 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 

4. Bericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Puchenau vom 17.05.2022 - 
Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Pollak 
 
Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner Sitzung am 17.05.2022 die Vermö-
gens- und Schuldenrechnung einschließlich der Darlehensgebarung geprüft. 
Vor Eingang in die Tagesordnung wurde eine unvermutete Kassenprüfung durchgeführt. Dabei 
wurden keine Mängel festgestellt. 
Wie in beiliegendem Bericht ersichtlich wurde die im Dezember 2020 durchgeführte Umschuldung 
der langfristigen Gemeindedarlehen bzw. Auszüge aus den Zugängen zum Gemeindevermögen 
2020 und 2021geprüft und vom Prüfungsausschuss zur Kenntnis genommen. 
 
„Gemäß § 43 iVm § 91 Abs. 4 OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der Beratungen im Ge-
meindevorstand am 13.06.2022 den Antrag, der Gemeinderat wolle den Bericht des Prü-
fungsausschusses vom 17.05.2022 zur Kenntnis nehmen und beschließen.“ 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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5. Errichtung einer zusätzlichen Krabbelstube aufgrund der Bedarfsprüfung durch 
die Bildungsdirektion OÖ; Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Anlassfall bildet jene im Jahre 2021 durch die Bildungsdirektion durchgeführte Bedarfsprüfung be-
treffend Kinderbetreuungseinrichtungen im Gemeindegebiet Puchenau. Demnach ist davon auszu-
gehen, dass über das Arbeitsjahr 2021/2022 hinaus eine dritte Krabbelstubengruppe zur Bedarfs-
deckung benötigt wird. 
Da in den bestehenden Räumlichkeiten eine Bedarfsdeckung nicht erreicht werden kann, wurde 
eine Machbarkeitsstudie inkl Kostenschätzung über folgende Standorte in Auftrag gegeben: 
Standort 1: Ausbau Gemeindekindergarten (nach Norden) 
Standort 2: Erweiterung Pfarrkindergarten (südwestlich des Einganges) 
Standort 3: Aufstockung Gemeindeamt 
Standort 4: Umbau landwirtschaftliches Objekt Oberpuchenauerstraße 5 
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Hiezu sei angemerkt, dass für eine dritte Krabbelstube ein zusätzlicher Spielplatz mit einem Flä-
chenausmaß von 200 m² zur Verfügung gestellt werden muss. Die Krabbelstube sowie Freifläche 
müssen barrierefrei erreichbar sein. Ist jedoch die Freifläche ebenfalls nur mittels Aufzug erreich-
bar, ist ein erhöhter Betreuungsschlüssel (dh zusätzliche Person) anzuwenden. Für die Standorte 
1 bis 3 stehen keine gemeindeeigenen Flächen zur Verfügung, weshalb auf Privatgrünflächen im 
Nahbereich zurückgegriffen werden müsste. 
 
Ad Standort 4 (Oberpuchenauerstraße 5, Eigentümerin: Frau Doris Stuhlberger-Pfeiffer): 
Frau Doris Stuhlberger-Pfeiffer hat ihre Räumlichkeiten für eine zusätzliche Krabbelstube angebo-
ten und wurde hierauf am 01. 02. 2022 ein Lokalaugenschein durch zwei Amtssachverständige der 
Bildungsdirektion OÖ vorgenommen. Folgendes wurde festgestellt: 
Aufgrund des vorhandenen Raumangebotes ist es möglich, im Erdgeschoß eine Krabbelstuben-
gruppeneinheit inklusive eines Leiterinnenzimmers unterzubringen. Im Nahebereich befindet sich 
eine Freifläche von mehr als 200 m², die als Spielplatz adaptiert werden kann.  
Weiters ist in raumordnungsrechtlicher Hinsicht festzuhalten, dass die Unterbringung einer Krab-
belstube in einem Gebäude in einer bestehenden Grünlandwidmung widmungskonform ist. 
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Kostenrahmen (brutto; +- 20 %; inkl Mobiliar und Haushaltsgeräte): 
Standort 1: EUR 711.000,00 
Standort 2: EUR 470.100,00 
Standort 3: EUR 900.000,00 
Standort 4: EUR 130.000,00 
 
Unter Zugrundelegung der aktuellen Förderquote des Landes Oö (70 %), verbleibt für die Ge-
meinde Puchenau folgender Kostenanteil: 
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Standort 1: EUR 213.300,00 
Standort 2: EUR 141.000,00 
Standort 3: EUR 270.000,00 
Standort 4: EUR 39.000,00 
 
Folgekosten: 
Für eine Krabbelstubengruppe an den Standorten 1 und 3 (Zubau Gemeindekindergarten und Auf-
stockung Gemeindeamt) sind eine Pädagogin oder ein Pädagoge und 2 Helferinnen oder Helfer 
einzusetzen (Hinweis: erhöhte Aufsichtspflicht aufgrund des nicht ebenerdigen Zugangs zur Frei-
fläche). Eine Krabbelstubengruppe an den Standorten 2 und 4 (Zubau Pfarrkindergarten und Um-
bau landwirtschaftl. Objekt) sind mit einer Pädagogin oder einem Pädagogen und einer Helferin 
oder einem Helfer zu besetzen. 
Personalkosten für eine Helferin oder Helfer (30 h) sind mit ca EUR 27.800,00/Jahr bzw für eine 
Pädagogin oder Pädagogen (40 h) mit ca EUR 54.272,26/Jahr zu beziffern. 
Für die Einmietung einer Krabbelstubengruppe im Standort 4 (Oberpuchenauerstraße 5) sind Miet-
kosten iHv ca EUR 4,00/m² (netto) als Abgang von der Gemeinde zu tragen. 
 
Update vom 02. 06. 2022: 
Ein Zubau beim bestehenden Pfarrkindergarten (Standort 2) und damit einhergehend ein Eingriff in 
die Außenfassade wird vom Pfarrer negiert, weshalb diese Variante nicht weiter verfolgt werden 
kann. 
 
 
Festgehalten sei auch, dass folgende Standorte geprüft wurden, jedoch unter Zugrundelegung 
bau-, brandschutztechnischer, forst- und raumordnungsrechtlicher Bestimmungen eine Umsetzung 
nicht möglich ist: 
o Parkplatz (alter Tennisplatz) 
o A1-Gebäude (altes Wählamt) 
o Räumlichkeiten Pfadfinder und JUZ 
o Golfplatzwiese 
o Grundstück Elbling 
o Vorplatz Mittelschule 
o Wiese vor Tierarzt (ehemaliger Teich) 
o Schloss Puchenau 
o Aufstockung sowie Übungswiese östlich des MFZ 
 
 
Containerlösung: 
Die Vorberatungen im Sozialausschuss am 22. 02. 2022 sowie Gemeindevorstand am 14. 03. 
2022 zum Anlass genommen, wurde nun eine Containerlösung geprüft (überwiegender Tenor der 
Sitzungen war, die geplante Krabbelstube in das Eigentum der Gemeinde zu überführen und keine 
Fremdfinanzierungen zu tätigen). 
Anmerkung: Aufgrund des Platzmangels kann lediglich eine Gruppe zur Ausführung gebracht wer-
den. Diesbezüglich wurden vier Firmen (Containex, Conzept, Mobilbox und AWI) angefragt, eine 
Planung sowie ein entsprechendes Angebot zu stellen. Die Firmen Containex und Conzept haben 
ein Angebot (EUR 170.000,00 bzw EUR 144.000,00) abgegeben, welches jedoch nicht den 
Raumerfordernissen des Landes Oö entspricht. Die Fa Mobilbox konnte die Raumerfordernisse 
nach einigen Nachbesserungen durch die Verwaltung soweit umsetzen, jedoch noch kein finales 
Angebot – ob des fehlenden Standortes – stellen. Die Fa AWI fordert ebenfalls eine Konzeptpla-
nung für einen Standort für die Abgabe eines entsprechenden Angebotes. Aufgrund dieser Tatsa-
che wurde der Ortsplaner Max Mandl für die Erstellung einer Konzeptplanung beauftragt. Aufgrund 
der rechtlichen und planerischen Vorgaben, wurde in Zusammenarbeit mit Herrn DI Hartl folgende 
Planung erstellt: 
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Kosten Container (+/- 20 %): 
Diese Standort-Konzeptplanung wird obgenannten Firmen zur Abgabe eines aussagekräftigen An-
gebotes vorgelegt. Es sei jedoch vorab festgehalten, dass mit EUR 1.320,00/m² brutto zu rechnen 
ist. Je nach Größe und Räumlichkeiten ist mit Kosten iHv EUR 140.000,00 bis EUR 190.000,00 
brutto zu rechnen. Hinzu kommen noch Kosten für Fundamente und Aufschließung. Diese wurden 
mit ca EUR 30.000,00 geschätzt. 
Weiters schlagen Kosten iHv EUR 40.000,00 für das Mobiliar zu Buche. Es ergeben sich somit 
durchschnittliche Gesamtkosten iHv EUR 235.000,00. 
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Sollte sich abzeichnen, dass kein Bedarf an einer Kinderbetreuungseinrichtung gegeben ist, be-
steht die Möglichkeit, die Container wieder zu einem marktüblichen Preis zu verkaufen.  
 
Exkurs: 
Für die Ausführung einer Krabbelstube am genannten Standort, bedarf es einer Änderung des be-
stehenden Bebauungsplanes Nr 5.5. Der Einleitungsbeschluss wird in der nächsten GR-Sitzung 
herbeigeführt. 
 
 
Zusammengefasst stehen nun vier Standorte für die Ausführung einer weiteren Krabbel-
stube zur Diskussion: 

1. Ausbau Gemeindekindergarten (nach Norden) mit Kosten iHv EUR 711.000,00 (exkl Mobiliar) 

2. Aufstockung Gemeindeamt mit Kosten iHv EUR 900.000,00 (exkl Mobiliar) 

3. Umbau landwirtschaftliches Objekt Oberpuchenauerstraße 5 mit Kosten iHv EUR 130.000,00 

(exkl Mobiliar) 

4. Container am Vorplatz Kindergarten mit Kosten iHv EUR 140.000,00 bis 190.000,00 (exkl Mo-

biliar) 

 
Nach Vorberatung im Ausschuss für Soziales, Familien, Generation und Integration am 
09. 06. 2022 wird nun die Containerlösung (Vorplatz Kindergarten) als vorübergehende Lösung be-
vorzugt. In der Zwischenzeit soll ein Masterplan für die künftige Kinderbetreuung in der Gemeinde 
Puchenau erstellt werden. 
 
Aufgrund einer kürzlich eingebrachten Bedarfsmeldung durch die Kindergartenleitung sei zudem 
eine weitere Kindergartengruppe zu errichten. Der Ortsplaner hat – nach Rücksprache mit dem 
Pfarrer – als Standort, jenen westlich des Pfarrkindergartens festgelegt (ein Container ohne Ver-
bindung zum Hauptgebäude wird toleriert; siehe nachstehende Konzeptplanung). Diese Gruppe 
würde die Leiterin des Pfarrkindergartens verwalten.  
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Da jedoch durch diese Containerlösungen die bestehenden Einrichtungen räumlich getrennt sein 
würden, wurde kurzfristig die vorübergehende Unterbringung von drei Krabbelstubengruppen im 
alten Feuerwehrhaus geprüft und diese Überlegungen dem Gemeindevorstand zur Diskussion vor-
gebracht. 
Hintergrund dieser Variantenprüfung ist folgender: Durch die Ausgliederung der zwei bestehenden 
Krabbelstubengruppen im OG des Gemeindekindergartens bei gleichzeitiger Schaffung/Vereini-
gung mit der bedarfsgeprüften dritten Gruppe und Unterbringung im alten Feuerwehrhaus, könnte 
die zusätzliche (fünfte) Kindergartengruppe in diesen (dem Kindergarten ursprünglich zugewiese-
nen) Räumlichkeiten wieder Platz finden. Somit könnten zwei Ziele mit einer Handlung erreicht 
werden! Hiezu sei auch noch angemerkt, dass für die zusätzliche Kindergartengruppe eine Bedarf-
sprüfung bei der Oö Bildungsdirektion beantragt werden muss. Die Daten werden zurzeit von den 
einzelnen Rechtsträgern zusammengetragen und sodann an die Oö Bildungsdirektion übermittelt. 
 
Da das alte Feuerwehrhaus den Umbaumaßnahmen im Zuge des Projektes „Ortsplatz NEU“ (je-
doch frühestens in fünf bis sechs Jahren) weichen muss, ist die Unterbringung der drei Krabbelstu-
bengruppen in diesen Räumlichkeiten lediglich eine vorübergehende Lösung. In der Zwischenzeit 
wird ein Masterplan für die künftige Kinderbetreuung in der Gemeinde Puchenau erstellt. 
 
Nach eingehender Diskussion im Gemeindevorstand sind sich die Mitglieder nun einig, den Umbau 
für drei Kinderkrabbelstuben im alten Feuerwehrhaus weiterzuverfolgen und wird dem Gemeinde-
rat empfohlen, diese Variante zu beschließen. 
 
 
Zum Zeitpunkt der Gemeindevorstandssitzung am 13. 06. 2022 war Herr DI Hartl bereits beauf-
tragt, die Adaptierung des alten Feuerwehrhauses zu prüfen. Seiner Meinung nach, sei der Umbau 
sehr zu begrüßen. Die zentrale Lage des alten Feuerwehrhauses spricht für eine Umsetzung, zu-
dem wirke man einer räumlichen Zerstreuung derselben Kinderbetreuungseinrichtung entgegen. 
Herr DI Hartl hat nun nach einem Lokalaugenschein am 17.06.2022 eine Studie (Stand 20. 06. 
2022) sowie eine grobe Kostenschätzung für die Umbaumaßnahmen vorgelegt: 
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Nach Rücksprache mit Herrn DI Hartl betreffend Kostenschätzung, ist Folgendes festzuhalten: Auf-
grund der derzeitigen Marktsituation wurden als Berechnungsgrundlage die Kosten eines Neubaus 
herangezogen. Dh es wurde explizit ausgeklammert, dass diese Variante lediglich ein Provisorium 
darstellen soll. Aufgrund der vorherrschenden Infrastruktur (bei der Kalkulation ist man auch von 
einer Neuherstellung eines Heizungssystems ausgegangen) und Einsparungen bei diversen Aus-
führungen (zB Zubau als Holzkonstruktion mit Stegplatten, keine abgehängte Decke, keine de-
ckenhohen Trennwände zw den Gruppenräumen, Adaptierung der bestehenden Küche usw), ist 
eine Kostenreduktion deutlich unter EUR 300.000,00 möglich. 
 
 
Update vom 27. 06. 2022 
Die Leiterin des Kindernestes Puchenau hat nach einer kürzlich durchgeführten Elternbefragung 
eingemeldet, dass für das Arbeitsjahr 2022/2023 KEIN Bedarf an einer 3. Krabbelstube be-
steht. Dies wurde ebenfalls mit der Leiterin der Tagesstätte abgesprochen und von dieser bestä-
tigt. Der Bedarf/Nichtbedarf wird regelmäßig zwischen diesen beiden Kinderbetreuungseinrichtun-
gen abgestimmt.  
 
Nichtsdestotrotz ist aufgrund der dringenden Bedarfsmeldung durch die Kindergartenleiterin - vor-
behaltlich der Bestätigung der Oö Bildungsdirektion - eine fünfte Kindergartengruppe zur Aus-
führung zu bringen. Die Leiterin des Kindernestes hat angeboten, hiefür den Bewegungsraum im 
OG des Kindergartens zur Verfügung zu stellen (diese Fläche ist nicht Bestandteil der Bewilligung 
der Krabbelstube durch die Oö Bildungsdirektion). 
Ab fünf Kindergartengruppen ist jedenfalls ein zweiter Bewegungsraum zu schaffen und kann ein 
solcher – nach Rücksprache mit der JUZ-Leitung – im UG des Kindergartens Platz finden: 
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Im derzeitigen Bewegungsraum im OG sind bereits Anschlussleitungen vorhanden, an jene die be-
nötigten Sanitäranlagen angeschlossen werden könnten. Der Sanitärraum wäre in Trockenbau-
weise ausführbar und daran anschließend fände eine Kochnische Platz. 
 
Im Bewegungsraum im UG sind nur wenige Umbau- bzw Renovierungsmaßnahmen zu setzen. 
 
Die Garderobe für die fünfte Kindergartengruppe ist im Eingangsbereich (EG) geplant, wo derzeit 
die Kinderwägen udgl abgestellt sind. Diese sollen in einem holzverkleideten Kleincontainer mit 
Überdachung für Fahrräder und Scooter östlich des Eingangsbereiches Platz finden.  
 
Aufgrund einer wertenden Gesamtschau, stellt sich die obgenannte Variante als die kostengüns-
tigste und wirtschaftlichste Lösung dar und verschafft Zeit für Überlegungen betreffend Unterbrin-
gung einer Kinderbetreuungseinrichtung für unter Dreijährige (sollte nun doch ein Bedarf gemeldet 
werden). 
 
Hinweis: 
Ob der Zuständigkeitsverteilung fällt die Grundsatz- bzw Baubeschlussfassung betreffend die Un-
terbringung der Kinderbetreuungseinrichtungen in die Zuständigkeit des Gemeinderates. 
 
 
 
Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge die Unterbringung einer fünften 
Kindergartengruppe im derzeitigen Bewegungsraum im OG des Gemeindekindergartens so-
wie die damit einhergehenden Umbau- und Renovierungsarbeiten beschließen. 
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GR Schodits stellt folgenden Zusatzantrag: 
 

Ich stelle den Zusatzantrag, der Bürgermeister möge einen Masterplan für die gesamte Kin-
derbetreuung, d.h. Krabbelstube, Kindergarten, Volksschule, NMS, Hort und die Schulkü-
che, ausarbeiten und hiezu eine Arbeitsgruppe bilden, die aus Vertretern der zuständigen 
Ausschüsse bwz. 2 Vertretern jeder Fraktion bestehen soll.  

 
In der darauffolgenden Diskussion erläutern die beiden eingeladenen Leiterinnen des Kindernestes 
und der Kindertagesstätte, Frau Fischer und Frau Stuhlberger-Pfeiffer, die Anmeldungsmodalitäten 
sowie die freien Kapazitäten und beantworten diverse Fragen der Gemeinderatsmitglieder. 
 
GV F. Zwettler spricht sich dafür aus, dass künftig die freien Plätze auf der Homepage bzw. auf 
Gem2go veröffentlicht werden. 
 
Der Vorsitzende lässt sodann über den Hauptantrag abstimmen. 
 
Beschluss:  20 Ja-Stimmen (ÖVP, GRÜNE, FPÖ, NEOS) 
    5 Enthaltungen (SPÖ) 
 
 
Anschließend lässt er über den Zusatzantrag von GR Schodits abstimmen.  
 
Beschluss:  einstimmig angenommen 
 
 
 
In der Folge stellt GV Zwettler ebenfalls einen Zusatzantrag, dieser lautet wie folgt: 
 
Die Anzahl der freien Plätze (dzt. 2) soll auf der Gemeinde-Hompage bzw. auf der Gem2go-
App bekannt gegeben werden. 
 

Beschluss:   18 Ja-Stimmen (ÖVP ohne Domenig-Meisinger, Gahleitner, SPÖ, FPÖ,  NEOS, 
Pollak (GRÜNE) 

7 Enthaltungen (R. Degenfellner, D. Degenfellner, Haselsteiner-Köteles, 
Tischler, Gaisbauer (GRÜNE), Domenig-Meisinger, Gahleit-
ner (ÖVP) 

 
 

6. Kommunale Klimastrategie "Paris wir kommen"; Beratung und Beschlussfas-
sung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Sowohl auf Europa- (Stichwort: „Fit for 55“) als auch auf National- (Klimaneutral 2040, 100 % Er-
neuerbare 2030, etc.) und Landesebene gibt es inzwischen zahlreiche Zielvorgaben für Klima-
schutz, Klimawandelanpassung, Klimaneutralität, CO2-Neutralität oder Energieeffizienz. All diese 
Vorgaben werden zweifelsohne auch mittel- und unmittelbare Auswirkungen auf die kommunale 
Ebenen – auf uns in Puchenau – haben. 
Die notwendige Transformation bietet zahlreiche Chancen – Stichwort Lebensqualität vor Ort. Vor 
diesem Hintergrund gilt es, überregionale Ziele für die lokale Ebene zu übersetzen und in konkrete 
Maßnahmen zu gießen.  
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Das Klimabündnis OÖ kann heuer – dank Landesförderung – fünf Gemeinden und Städte dabei 
unterstützen und begleiten, kommunale Klimastrategien im Sinne von Klimafahrplänen mit klaren 
Bildern und Handlungsoptionen für die Gemeinde zu entwickeln.  
Puchenau hat sich um die Projektteilnahme beworben und wurde vom Klimabündnis OÖ in Ab-
stimmung mit der Abt. Umweltschutz des Landes OÖ als eine der fünf Gemeinden ausgewählt. 
Die Vorstellung des Projektes erfolgte weiters bei der Sitzung des Ausschusses für Klima, Umwelt 
und Mobilität am Dienstag 3. Mai 2022 durch Herrn Georg Wiesinger vom Klimabündnis OÖ.  

Ziele 

 Der Prozess zielt zunächst darauf ab, die kommunalen Akteur:innen in Politik und Verwal-
tung für die Querschnittsthemen Klimaschutz und Klimawandelanpassung gut abzustim-
men und ein akkordiertes, nachvollziehbares und umsetzungsorientiertes Vorgehen zu er-
möglichen. 

 Die Klimastrategien sollen im Ergebnis als operative Fahr- und Umsetzungspläne verstan-
den werden, welche möglichst konkrete Maßnahmen und Projekte inkl. Zeitschiene und 
Finanzierung bis 2030 festschreiben. Dieser Plan soll einem Gemeinderatsbeschluss 
zugeführt und in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend berücksichtigt wer-
den. 

 Bei den Maßnahmen entlang der Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Boden-
schutz, Mobilität und Ernährung wird ein Doppelansatz verfolgt: Einerseits liegt ein Fokus 
auf kurzfristig realisierbare Maßnahmen im unmittelbaren Wirkungsbereich der Gemeinden. 
Andererseits werden für mittelfristige Planung auch solche Maßnahmen berücksichtigt, die 
von anderen Akteur:innen auf kommunaler Ebene realisiert werden können. 

Dazu wird die Klimastrategie in intensiver und enger Zusammenarbeit mit den gewählten Gremien 
(Ausschüsse, Gemeinderat) unter Einbeziehung von lokalen Playern und engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern erarbeitet. 
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Ablaufplan 

 
Die intensive Erarbeitung der Klimastrategie wird wie in dem beiliegenden Schema durchgeführt. 
Dabei kann durch das Klimabündnis OÖ auf die örtlichen Gegebenheiten in Puchenau eingegan-
gen werden und der Prozess auch leicht abgewandelt werden.  

1. Gründung einer Steuerungsgruppe* & Start-Workshop 
Status Quo erheben, Themenfelder abstecken, Termine für Workshops fixieren 

2. 3 x 2 Umsetzungsworkshops zu den Themenbereichen 
Klimafreundliche Mobilität 
CO2 neutrale Energie & Gebäude 
Lebensstil, Ernährung & Beschaffung 
Bodenschutz, Biodiversität & Klimawandelanpassung 

3. Priorisierung und Zusammenfassung der Ergebnisse 
inkl. Hinterlegen mit Budgetbedarf und Zeitplan 

4. Feedback der Expertinnen und Experten & Steuerungsgruppe 
5. Beschluss im Gemeinderat 
6. Präsentation & Öffentlichkeitsarbeit 

* Die Steuerungsgruppe setzt sich aus gewählten Mandatarinnen und Mandataren sowie aus Aus-
schuss-Obleuten zusammen. Sie soll sicherstellen, dass die geplanten Ergebnisse inkl. Budgetbe-
darf und Zeitplan eine Mehrheit im Gemeinderat erreichen kann. 
 
 
 
Kosten 
Da die Landesförderung nicht kostendeckend ist, wird der Gemeinde Puchenau vom Klimabündnis 
OÖ eine Co-Finanzierung, gestaffelt nach Gemeindegröße, vorgeschlagen:  
Puchenau hat mit unter 5.000 Einwohner:innen den niedrigsten Co-Finanzierungsbeitrag von EUR 
2.500,- (in Worten zweitausend-fünfhundert Euro) zu entrichten. Diese ist zur Hälfte bei Projektbe-
ginn und zur Hälfte bei Projektende an das Klimabündnis OÖ zu überweisen. 
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Hinweis: Aufgrund der Generalkompetenz des Gemeinderates, fällt diese Angelegenheit in die Zu-
ständigkeit des Gemeinderates. 
 
Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge die Teilnahme am Projekt „Kom-
munale Klimastrategie 2030“ sowie die damit einhergehende Co-Finanzierung in Höhe von 
EUR 2.500,- (in Worten zweitausend-fünfhundert Euro), zu bezahlen in zwei Teilen bei Pro-
jektbeginn und Projektende an das Klimabündnis OÖ, beschließen. 
 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 

7. Zivilschutz - SMS, Abschluss eines Nutzungsvertrages; Beratung und Be-
schlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Anlassfall bilden vermehrte Anfragen der BürgerInnen betreffend Zivilschutz-SMS. Bislang war die 
Gemeinde Puchenau nicht Teilnehmer dieses Informationssystems. 
 
Die Zivilschutz-SMS ist ein kostenloses Informationssystem für alle oö Gemeindebürger mit dem 
Ziel, rasch Informationen bei Katastrophen, Notsituationen oder besonderen Ereignissen via SMS 
zu versenden. Betreiber ist der Oö Zivilschutzverband, Absender der Bürgermeister als behördli-
cher Einsatzleiter. Auf www.zivilschutz-ooe.at können sich alle Gemeindebürger für diesen Service 
registrieren. 
Die einmaligen Aktivierungskosten für die Gemeinde belaufen sich auf € 47,00 zzgl. 10 % gesetzli-
cher Umsatzsteuer. Ein SMS kostet € 0,09 zzgl. 10 % gesetzlicher Umsatzsteuer. Es fallen keine 
monatlichen Fixkosten an, außer für tatsächlich versendete SMS. Unter € 50,00 wird keine Rech-
nung gestellt. 
 
Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und epidemiologischen Lage ist es sinnvoll, diesem Infor-
mationsservice beizutreten. 
 
Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge nachstehende Nutzungsvereinba-
rung (abgeschlossen zwischen der Gemeinde Puchenau und des Oö Zivilschutzverbandes) 
betreffend Nutzung des Zivilschutz-SMS beschließen (Hinweis: Aufgrund der Generalkom-
petenz fällt der Abschluss dieser Vereinbarung in die Zuständigkeit des Gemeinderates): 

http://www.zivilschutz-ooe.at/
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Beschluss: einstimmig angenommen 
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8. Erweiterung der Semesterticketförderung um das Klimaticket; Beratung und Be-
schlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Tischler 
 
Aufgrund der Vorberatung im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität am 01. 02. 2022, empfeh-
len die Ausschussmitglieder, die bereits bestehende Semesterticketförderung für Studierende mit 
Hauptwohnsitz in Puchenau testweise für ein Jahr auf das Klimaticket für ganz Österreich zu er-
weitern. Die Höhe der Förderung soll unverändert, bei 75 Euro / Semester, bleiben. Die Vorausset-
zungen für die Ticketförderung sollen ebenso erhalten bleiben. 
Nach Ablauf der einjährigen Testphase soll die Ticketförderung für die Erweiterung auf das Klimati-
cket Österreich neu evaluiert werden. 
 
Ergänzung: 
Einige Gemeinden (z.B. Gallneukirchen) leisten bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen einen 
Zuschuss in Höhe von € 75,- je Semester. 
Da auch in Puchenau jedes Jahr einige Studenten Ihren Hauptwohnsitz an ihren Studienort verle-
gen müssen, um ein verbilligtes Semesterticket zu erhalten, sollte auch bei uns die Möglichkeit ge-
schaffen werden, dass die Studenten einen Zuschuss zum Studententicket nach folgenden Vo-
raussetzungen erhalten können: 
 

1. Der HWS muss zum Stichtag 31. Oktober des jeweiligen Studienjahres in der Wohnsitzge-
meinde sein 

2. Eine Gewährung kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen (Antragsformular wird erstellt) 
3. Der Kauf eines entsprechenden Studententickets für den öffentlichen Verkehr muss nach-

gewiesen werden 
4. Eine aktuelle Inskriptionsbestätigung muss vorgelegt werden 
5. Eine Förderung erfolgt maximal bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres 
6. Ausbezahlt wird die Preisdifferenz zum HWS-Studententicket der jeweiligen Universitäts-

stadt, aber maximal € 150,- pro Jahr bzw. € 75,- pro Semester. 
7. Das Ansuchen muss während des Studienjahres gestellt werden (ein- oder zweimal), aber 

frühestens ab 2. November des jeweiligen Jahres (wegen Stichtag). 
8. Gültig ab dem Studienjahr 2014/15 (Herbst 2014), ausschließlich für Studierende in ande-

ren Bundesländern. 
 
Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität vom 01. 02. 
2022 und Gemeindevorstand vom 13. 06. 2022 wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinde-
rat möge die Erweiterung der Semesterticketförderung um das Klimaticket (unter Beibehal-
tung der bestehenden Fördervoraussetzungen und testweise für ein Jahr) ergänzen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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9. Grundsatzvereinbarung über die Errichtung einer Glasfaserinfrastruktur im Ge-
meindegebiet von Puchenau; Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Anlassfall bildet der geplante Ausbau der Glasfaserinfrastruktur im Gemeindegebiet Puchenau. Die 
Österreichische Glasfaser Infrastruktur Gesellschaft (kurz öGIG) wurde hiezu eingeladen und hat 
diese sodann angeboten, den Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet zu übernehmen. 
 
Auszug aus der Präsentation: 
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Zusammengefasst entstehen für die Gemeinde keine Kosten, sie hat lediglich Hilfestellung in der 
Kommunikation (Infoveranstaltungen organisieren, mediale Verbreitung) zu leisten, um die 40%-
Bestellquote zu erreichen. Weiters unterstützt die Gemeinde die öGIG betreffend Grundstücks- Ei-
gentümerdatenabfragen im betreffenden Ausbaugebiet. 
 
Aufgrund einer wertenden Gesamtschau wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat 
möge nachstehende Grundsatzvereinbarung (abgeschlossen zwischen der Gemeinde 
Puchenau und der öGIG GmbH) betreffend Ausbau der Glasfaserinfrastruktur im Gemeinde-
gebiet Puchenau beschließen (Hinweis: Aufgrund der Generalkompetenz fällt der Ab-
schluss dieser Vereinbarung in die Zuständigkeit des Gemeinderates): 
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Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinderat 29.06.2022 
Seite 49 von 62 

 

10. Ergänzung des Grünschnittübereinkommens entlang eines Teilabschnittes der 
Radhauptroute Linz - Puchenau; Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 12. 12. 2018 wurde das Übereinkommen (abgeschlossen zwi-
schen der Gemeinde Puchenau und dem Amt der Oö Landesregierung, Direktion Straßenbau und 
Verkehr) betreffend die Erhaltung eines Teilabschnittes der Radhauptroute Linz – Puchenau be-
schlossen. Darin verpflichtet sich die Gemeinde für die Erhaltung der bituminösen Deckschicht und 
Tragschichte einschließlich Winterdienst. Im Gegenzug zeichnet das Land verantwortlich für die 
Erhaltung der Stützmauer und des Geländers. 
Zu diesem Zeitpunkt war jedoch das Freischneiden des Lichtraumprofiles (Grünschnitt) nicht Teil 
obgenannten Übereinkommens und soll nun mit nachstehendem Ergänzungsübereinkommen 
nachgeholt werden: 
 
 

Ergänzungs  -  
Übere inkommen 

Grünschnitt eines  
Teilabschnittes der Radhauptroute Linz - Puchenau 

 
 
Abgeschlossen zwischen der Gemeinde Puchenau, Kirchenstraße 1, 4048 Puchenau, vertreten 
durch den Bürgermeister Friedrich Geyrhofer, MBA im Folgenden als Gemeinde bezeichnet und 
dem Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, 
vertreten durch Direktor Dr. DI Günther Knötig, im Folgenden als Land OÖ bezeichnet. 
 
Dieses Übereinkommen dient der Ergänzung des Übereinkommens zur Erhaltung eines Teilab-
schnittes der Radhauptroute Linz - Puchenau (Radwegkilometer 1,407 bis 2,020). 
 
Gegenstand:  
Radhauptroute Linz Puchenau, km 1,407 bis 2,020 (Radwegkilometer), Länge ca. 610m 
 
Erhaltungsverpflichtung: 
Die Gemeinde verpflichtet sich, für den gegenständlichen Teilabschnitt der Radhauptroute, die vom 
Grundstück der ÖBB-Infrastruktur AG in den Verkehrsraum des Radweges hängenden Äste und 
Sträucher abzuschneiden. Der Grünschnitt hat ein- bis zweimal im Jahr zu erfolgen. Es sei festge-
halten, dass aus der Verpflichtung des Grünschnittes entlang des gegenständlichen Teilbereiches 
keine Haftung gem § 1319a ABGB abgeleitet werden kann.  
Die Vereinbarung wird den entsprechend zuständigen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt und 
erlangt nach Zustimmung ihre Gültigkeit. 
Dieses Übereinkommen wird zweifach ausgefertigt und unterzeichnet, jede Vertragspartei erhält ein 
Exemplar. 
Puchenau, am        Linz, am 
 
 
 
Für die Gemeinde        Für das Amt der  
Puchenau:        Oö. Landesregierung: 
  
 
Der Bürgermeister       Direktor  
Friedrich Geyrhofer, MBA      Dr. DI Günther Knötig 
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Aufgrund der Generalkompetenz des Gemeinderates fällt der Abschluss dieses Übereinkommens 
in die Zuständigkeit des Gemeinderates. 
 
Herr Gaisbauer stellt betreffend Wegehalterhaftung eine Frage, die vom Amtsleiter beantwortet 
wird.  
 
Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge vorstehendes Ergänzungsüberein-
kommen (abgeschlossen zwischen der Gemeinde Puchenau und dem Amt der Oö Landes-
regierung, Direktion Straßenbau und Verkehr) betreffend Grünschnitt entlang eines Teilab-
schnittes der Radhauptroute Linz – Puchenau beschließen. 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 

11. FLWP Änderung Nr. 6.3 flächengleicher Tausch Sternhaus Nr. 1 Kunisch - Bera-
tung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Im Zeitraum vom 28.01. – 02.03.2022 war der geplante Flächengleiche Tausch an der Amtstafel 
kundgemacht. In diesem Zeitraum ist mit Email vom 11.02.2022 eine Stellungnahme von Hrn. DI 
Kunisch eingegangen. 
Konkret moniert er, dass die Tauschfläche, welche mit einer Schutzzone (Hauptgebäude unzuläs-
sig) nicht flächengleich ist und er künftig ca. 18 m² mehr Schutzzone im Bauland hat als vorher. Er 
fordert daher, die im Plan gelb markierte Fläche 6.3b aus der Schutzzone SP1 herauszunehmen. 
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Dazu ist anzumerken, dass laut Plan für das Stellungnahmeverfahren in einem Teil der Fläche 
6.3a derzeit noch keine Schutzzone SP4 verordnet ist.  



Gemeinderat 29.06.2022 
Seite 52 von 62 

 

Die Schutzzone verläuft derzeit im Bereich der Zufahrt/Garage in einer geraden Linie von Ost nach 
West über das Grundstück 543/2. 
Laut Umwidmungsplan soll hier aber ein „Eck“ eingebaut werden, welches auch im Lageplan für 
den Einleitungsbeschluss des Gemeinderates von Hrn. DI Kunisch selbst so eingezeichnet wurde 
und Grundlage in den Beratungen im Ausschuss für örtliche Raumplanung und Bauwesen und an-
schließend im Einleitungsbeschluss des Gemeinderates war. 
 
Umwidmungsplan Stellungnahmeverahren Land OÖ: 



Gemeinderat 29.06.2022 
Seite 53 von 62 

 

 
Plan von DI Kunisch, welcher seinem Umwidmungsansuchen beigefügt war: 
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Derzeitige Widmung und Schutzzonenverlauf: 
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Lt. Argumentation von Hrn. DI Kunisch wäre genau diese Fläche (die bisher noch mit keiner 
Schutzzone überlagert war) eine Diskrepanz zum beantragten flächengleichen Flächentausch.  
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Der Ausschuss für örtliche Raumplanung und Bauwesen und auch der Gemeinderat haben als Vo-
raussetzung für eine Einleitung des Umwidmungsverfahrens die Überlagerung der Tauschfläche 
westlich des bestehenden Wohnhaues (Fläche 6.3b) mit einer Schutzzone (die nur Nebengebäude 
zulässt) vorgegeben. 
 
Nach Ansicht der Verwaltung nach wären die Flächen 6.3a und 6.3b flächengleich anzupassen 
(damit die bestehende gerade Widmungslinie der Fläche 6.3a erhalten bleibt). Im Gegenzug für die 
Verkleinerung der Fläche 6.3a wäre diese Fläche bei 6.3b im nördlichen Bereich wieder aus der 
Umwidmungsfläche herauszunehmen. Mit dieser Maßnahme wäre allen bestehenden Interessen 
entsprochen. 
 
In der Stellungnahme des Landes OÖ RO-2022-91100/8-Kam vom 14.03.2022 wurden keine Ein-
wände gegen den ursprünglichen flächengleichen Tausch vorgebracht. 
 
Im Ausschuss für Örtliche Raumplanung und Bauwesen vom 19.05.2022 wurde einstimmig be-
schlossen, wie vorgeschlagen, die Flächen 6.3a und 6.3b flächengleich anzupassen (damit die be-
stehende gerade Widmungslinie der Fläche 6.3a erhalten bleibt). Im Gegenzug für die Verkleine-
rung der Fläche 6.3a wäre diese Fläche bei 6.3b im nördlichen Bereich wieder aus der Umwid-
mungsfläche herauszunehmen. Sollte Hr. DI Kunisch damit nicht einverstanden sein, soll jener 
Plan vom Gemeinderat beschlossen werden, welcher auch im Stellungnahmeverfahren dem Land 
OÖ vorgelegt wurde. 
 
Hr. DI Kunisch wurde über diese Beratung im Ausschuss informiert und wählte gem. Email vom 
23.05.2022 jene Planversion, welche auch im Stellungnahmeverfahren aufgelegen ist.  
 
Daher wird der Gemeinderat ersucht, den ursprünglichen Plan GZ pu_22_03_01 (welcher 
auch im Stellungnahmeverfahren aufgelegen ist) zu beschließen, damit dieser in weiterer 
Folge dem Land OÖ zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt werden kann. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 

12. Einleitungsbeschluss Änderung Bebauungspläne 5.8 „Gartenstadt 1“, 8.8 „Gar-
tenstadt 2-West“, 8.9 „Gartenstadt 2-Mitte“ und 8.10 „Gartenstadt 2-Ost“; Bera-
tung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
In der Sitzung des Ausschusses für örtliche Raumplanung und Bauwesen vom 19.05.2022 wurde 
beschlossen, dem Gemeinderat zu empfehlen einen Einleitungsbeschluss zur Änderung der Be-
bauungspläne 5.8 „Gartenstadt 1“, 8.8 „Gartenstadt 2-West“, 8.9 „Gartenstadt 2-Mitte“ und 8.10 
„Gartenstadt 2-Ost“ zu fassen. 
 
Konkret soll im BBPL. Nr. 5.8 „Gartenstadt 1“ im Abschnitt „Technische Auf- und Einbauten (z.B. 
Sonnenkollektoren, Photovoltaik, SAT, Klimaanlagen, …):“ der Satz „Im Querformat und in einer 
Modulneigung von nicht mehr als 20 Grad aufgeständerte Photovoltaikmodule dürfen auf den Dä-
chern der Hauptgebäude auch außerhalb der gekennzeichneten Bereiche aufgestellt werden. in 
nicht von den Gängen und Wegen einsichtigen Bereichen, gilt dies auch für die Dächer der Neben-
gebäude.“  
bzw. bei den Bebauungsplänen der Gartenstadt 2 in dieser Rubrik der Satz „Im Querformat und in 
einer Modulneigung von nicht mehr als 20 Grad aufgeständerte Photovoltaikmodule dürfen auf der 
gesamten Dachfläche der Hauptgebäude aufgestellt werden. in nicht von den Gängen und Wegen 
einsichtigen Bereichen, gilt dies auch für die Dächer der Nebengebäude.“  
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mit aufgenommen werden. 
 
In diesem Zuge sollen auf Anregung des Raumplaners DI Mandl auch folgende weitere textliche 
Änderungen in den Bebauungsplänen der Gartenstadt 2 durchgeführt werden 
 
In der Rubrik Baugestaltung: 
ALT: Fenster: [...] Fensterprofile in schlichter Optik ohne Sprossen, Farbe weiß oder 
anthrazit. [ . . . ] 
Türen: Hauseingangstüren: Rahmen und Türblatt weiß oder anthrazit, [...] . 
Terrassentüren bzw. südseitige Hauseingangstüren: Rahmen und Türblatt weiß oder 
anthrazit. [...] Gartentüren: weiß oder anthrazit, [...] 
 
NEU: Fenster: [...] Fensterprofile in schlichter Optik ohne Sprossen, Farbe weiß, dunkelbraun 
matt oder anthrazit. [...] 
Türen: Hauseingangstüren: Rahmen und Türblatt weiß, dunkelbraun matt oder anthrazit, 
[...]. Terrassentüren bzw. südseitige Hauseingangstüren: Rahmen und Türblatt 
weiß, dunkelbraun matt oder anthrazit. [...] Gartentüren: weiß, dunkelbraun matt 
oder anthrazit, [ . . . ] 
 
in der Rubrik Gebäudehöhe: 
ALT: [...] Gebäudehöhe (höchster Punkt des Gebäudes exkl . technischer Aufbauten) für neue 
1-geschoßige Zubauten: Attikahöhe max. 2,6m zur bestehenden EG-FFOK; Ausführung angepasst 
an die umliegende Struktur. 
 
NEU: [...] Gebäudehöhe (höchster Punkt des Gebäudes exkl. technischer Aufbauten) für neue 
1-geschoßige Zubauten: Attikahöhe max. 2,6m zur bestehenden EG-FFOK; Ausführung angepasst 
an die umliegende Struktur. 
Bei Wintergärten gilt eine Gesamthöhe von max. 3,0m (inkl. allfälliger Beschattungen) 
sowie eine Traufenhöhe von max. 2,6m zur bestehenden EG-FFOK. 
 
In der Rubrik Dachneigung, Dachformen: 
ALT: Im gesamten Planungsraum sind für alle Gebäude (Haupt- und Nebengebäude) nur Flachdä-
cher 
zulässig. [...] Der obere Abschluss von Hauptgebäuden hat verbindlich mit einer 
Attikaausbildung (angepasst an die umliegende Struktur) zu erfolgen. 
NEU: Im gesamten Planungsraum sind für alle Gebäude (Haupt- und Nebengebäude, ausgenom-
men 
Wintergarten) nur Flachdächer zulässig. Wintergärten sind verbindlich mit einem Glasdach 
zu errichten. [...] Der obere Abschluss von Hauptgebäuden (ausgenommen Wintergärten) hat 
verbindlich mit einer Attikaausbildung (angepasst an die umliegende Struktur) zu 
erfolgen. 
 
Dazu liegt seitens der Raumordnungsabteilung des Landes OÖ mit Email vom 03.01.2022 eine 
Stellungnahme vor, dass dies unter „begriffsdefinitorische Inhalte“ im Sinne des § 33 Abs. 3 Oö. 
Raumordnungsgesetz 1994 zu verstehen ist und ein einfaches Kundmachungsverfahren ausreicht 
(die betroffenen Eigentümer und Interessensvertretungen daher nicht nachweislich zu verständi-
gen sind). 
 
Für die Errichtung einer zusätzlichen Krabbelstube muss auch der Bebauungsplan Nr. 5.5 „Garten-
stadt Ost-Schulzentrum“ im Bereich des Abganges zum Buchensaal (entlang der Schulstraße) ge-
ändert werden. Hier müssen die Baufluchtlinien derart angepasst werden, damit die Errichtung der 
Container-Krabbelstube (innerhalb der Baufluchtlinien) ermöglicht wird. Diese Erweiterung ist nicht 
unter „begriffsdefinitorische Inhalte“ abhandelbar und müssen die betroffenen Eigentümer (im kon-
kreten Fall lediglich die Gemeinde selbst) verständigt werden. 
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Es wird daher der Gemeinderat ersucht, den Einleitungsbeschluss zur Änderung der Be-
bauungspläne  

a) 5.8 „Gartenstadt 1“, 
b) 8.8 „Gartenstadt 2-West“,  
c) 8.9 „Gartenstadt 2-Mitte“, 
d) 8.10 „Gartenstadt 2-Ost“ und 
e) 5.5 „Gartenstadt Ost-Schulzentrum“ 
zu fassen 

 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 

13. Dringlichkeitsantrag: Skatepark Puchenau; Antragstellung für eine EU-Leader 
Förderung - Beratung und Beschlussfassung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Weichhart 
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GR Weichhart hält fest, dass heute nur über die Einreichung als Leader-Projekt abgestimmt wird. 
Bgm. Geyrhofer merkt an, dass bei einer Ablehnung das Projekt Skaterpark neuerlich im Gemein-
derat beraten und beschlossen werden müsste.  
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Exkurs des Bürgermeisters: 
 
Bgm. Geyrhofer informiert darüber hinaus, dass bezüglich der geplanten Errichtung einer Pump-
Track-Bahn im westlichen Bereich der Spielfläche hinter dem Rodlhügel mit einer entsprechenden 
Firma Kontakt aufgenommen wurde. Demnächst wird eine Planung für den vorhandenen Platz ein-
langen. Dies wird dann wiederum im Sportausschuss begutachtet und gegebenenfalls im Gemein-
derat beschlossen.  
Auch dieses Projekt soll dann in der neuen Förderperiode als uwe-Leader-Projekt eingereicht wer-
den.  
 
 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 

14. Allfälliges 

 
 
Der Bürgermeister informiert: 
 

 Die Gemeinde ist interessiert daran Zivildiener einzusetzen (z.B. für Unterstützung im Kin-
dergarten). AL Schötzinger nimmt sich um diese Sache an. 

 Community Nursing: die beiden Mitarbeiter haben sich bereits gut eingearbeitet und das 
Projekt läuft gut an. Das geförderte Elektro-Auto (Peugeot) wurde heute begutachtet und 
wird in den nächsten Wochen geliefert. 

 Auf Initiative von GV Tischler ist die Gemeinde Puchenau bei der „Domino App“, einer Car-
sharing-App dabei. Es fallen keine Kosten an.  

 Derzeit kommt es wieder gehäuft zu Vandalismus in der Gartenstadt. Die Vorfälle wurden 
zur Anzeige gebracht. Bürger sollen Augen und Ohren offen halten und bei etwaigen Be-
obachtungen die Polizei verständigen. 

 In der Au nimmt der Radverkehr leider zu und es wird auch häufig Lagerfeuer gemacht. Bei 
Beobachtungen bitte die Polizei verständigen.  

 Die Fa. Gemdat hat das Informationsportal für Gemeinderatsmandatare „Session Net“ vor-
gestellt. Die Gemeinde wird dieses Tool anschaffen. Kosten: rd. € 2.800,-- , jährliche Ser-
vice-Pauschale  € 180,--.  

 Vbgm. Fellinger teilt mit, dass am 24.6.2022 Erhebungen in der Au stattgefunden haben. 
Über den Sommer wird ein 10-Jahres-Konzept erstellt.  
Weiters merkt Vbgm. Fellinger an, dass er über die „Staudenknöterich-Aktion“ der GRÜ-
NEN erstaunt war, nachdem ursprünglich vereinbart wurde ein gemeinsames Konzept zu 
entwickeln und dieses dann umzusetzen. So wurde daraus eine politische Sache gemacht. 
Mit der Gemeinde wurde diese Aktion nicht abgesprochen. 
GV Tischler merkt an, dass diese Aktion zur Bewusstseinsbildung beitragen soll, da der 
Staudenknöterich auch in Privatgärten ein Problem ist. Bezüglich Abklärung mit der Ge-
meinde ist es hier zu einem Missverständnis gekommen.  
Vbgm. Fellinger hält abschließend fest, dass nun auf das Konzept gewartet wird und dann 
die Arbeitsgruppe startet. 

 GR Zwittlinger informiert sich bezüglich des „Einfahrtsverboten-Schildes ausgenommen 
Anrainerverkehr“ bei der Zufahrt zum Buchensaal. Lieferanten und Wirte usw. sollen hier 
nicht gestraft werden.  
Bgm. Geyrhofer teilt mit, dass dahingehend mit der BH Urfahr-Umgebung Kontakt aufge-
nommen wurde. Nun steht fest, dass bei der Zusatztafel „ausgenommen Anrainerverkehr“ 
jeder einfahren darf, der dort etwas zu tun hat. Dies wurde auch mit der Polizei bespro-
chen, denen das nicht bekannt war. Was nicht erwünscht ist, ist die Zufahrt der Eltern zum 
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Kindergarten und zur Schule. An einer Lösung wird noch gearbeitet und im Ausschuss für 
Straßen und Verkehr beraten.  

 GV Tischler, bezieht sich auf die Aussendung vom Bgm. Geyrhofer an die Fraktionsob-
leute zum Thema Live-Streaming. Er schlägt vor, sich nochmals fraktionsübergreifend in 
dieser Sache zu beraten, um eine Lösung zu finden.  

 Vbmg. Fellinger, Bgm. Geyrhofer bedanken sich für die konstruktive Zusammenarbeit 
und wünschen einen schönen Sommer. 

 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................:: 

Vorsitzende(r)      Schriftführer(in) 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende(n) Verhandlungsschrift(en) in der 
Sitzung vom ....................... keine / folgende Einwendungen erhoben wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
Puchenau, am ......................... 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Friedrich Geyrhofer, MBA 
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